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Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft  und Flurneuordnung    { TA } 
des Landes Brandenburg in Frankfurt (Oder) 
Amtliche Futtermittelüberwachung im Referat 21; 
Ringstraße 1010; 15236 Frankfurt (Oder) 
 

 
Antrag  

 
auf Erteilung einer Zulassung gem. Verordnung (EG) Nr.  1292/2005  zur 
Herstellung von Mischfutter für Betriebe, die keine Futtermittel für Wiederkäuer 
erzeugen unter Verwendung von:  
 

Fischmehl  
 
und/oder 
 

     Dicalciumphosphat oder Tricalciumphosphat  
 

und/oder 
 

Blutprodukte bzw. Blutmehl  
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  
 
Antragsteller:  
 
Name:  
 

Vorname:  

Strasse: 
  

PLZ:  Ort:  

bei mehreren Betrieben bzw. Abweichungen zu den Angaben des Antragstellers ggf. gesonderte Angabe zum 
Betrieb:  
Strasse: 
  

PLZ:  Ort:  

Tel./Fax:  EU-Registriernummer:  

 
Ich beantrage für meinen o. g. Betrieb eine Zulassung  gemäß Buchstabe B c) und/oder 
C a) und/oder D c) des Anhanges IV der Verordnung (EG) Nr. 1292/2005 (Amtsblatt der 
Europäischen Union L205 vom 06.08.2005, S. 3 ff),  
 

1. Die von mir beantragte Registrierung erfolgt unter den rechtlichen Bedingungen 
und Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1292/2005. Ich verpflichte mich, diese Bedingungen und Voraussetzungen 
einzuhalten.  

2. Ich bestätige ausdrücklich, dass in meinem Betrieb keine Wiederkäuerfutter 
hergestellt wird.  

Landesamt für 
Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und 
Flurneuordnung



 

 1 

3. Die einschlägigen Vorschriften sind mir bekannt, insbesondere auch, dass eine 
vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Kreuzkontamination mit 
Wiederkäuerfutter mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft wird.  

4. Sofern sich die betrieblichen Verhältnisse in der Weise ändern, dass eine Einzel-
bestimmung   oder Bedingung der einschlägigen Vorschriften nicht eingehalten 
wird, werde ich das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft  und 
Flurneuordnung { TA }des Landes Brandenburg in Frankfurt (Oder), Referat 21; 
Amtliche Futtermittelüberwachung, darüber umgehend in Kenntnis setzen und 
von der weiteren Aufnahme der im Antrag aufgeführten Futtermittel absehen.  

5. Mir ist bekannt, dass die Registrierung kostenpflichtig ist.  
 
Gesetzliche Vorschriften:  
 
Verordnung (EG) Nr. 1292/2005 der Kommission vom 05. August 2005 zur Änderung 
von Anhang IV  der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22.05.2001.  
 
 
 
Ich bestätige die Angaben und Erklärungen des Antrags mit meiner Unterschrift  
 
 
 
Ort / Datum.......................................... Unterschrift:..................................................... 
 
 




